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I.	 Einleitung

Noch vor wenigen Jahrzehnten galten Anwältinnen und 
Anwälte in den meisten Teilen der Welt als Freiberuflerin-
nen und Freiberufler, die sich mehrheitlich in Einzelkanz-
leien um die rechtlichen Angelegenheiten ihrer Klient-
schaft kümmerten. Heute ist ein grosser Teil von ihnen, 
wenn auch weiterhin eine Minderheit, in Kanzleien tätig, 
die Hunderte Millionen Franken, Euro oder Dollar Um-
satz erwirtschaften und mehrere Hundert (oder gar Tau-
send) Anwältinnen und Anwälte beschäftigen.

Diese Kanzleien oder Anwaltsunternehmen, wie sie hier-
in genannt werden, können nicht mehr gleich agieren wie 
zu den Zeiten ihrer Gründung. Mit steigenden Mitarbeiter-
zahlen erhöht sich auch die Komplexität – die Anwaltsun-
ternehmen bedürfen einer geregelten Organisationsstruk-
tur, Prozesse müssen eingeführt und angepasst sowie ein 
Management-System erarbeitet und gepflegt werden.

Im Umfeld sogenannter Professional Service Firms 
(im Folgenden: PSF), wozu auch Anwaltskanzleien ge-
hören, befindet sich regelmässig eine Managing Partne-
rin oder ein Managing Partner an der Spitze dieses Ma-
nagement-Systems, wobei die Führungsarbeit vielfach auf 
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mehrere Managing Partnerinnen oder Managing Partner 
verteilt wird (sog. Dyaden, Triaden oder Management 
Boards). Im Kanzleikontext sind dies Partnerinnen und 
Partner, die neben ihrer eigenen Mandatsarbeit mit der 
Führung des jeweiligen Anwaltsunternehmens betraut 
wurden. Anders als CEOs von Industrie- oder anderen 
Dienstleistungsunternehmen haben Managing Partnerin-
nen und Managing Partner in Anwaltsunternehmen ver-
gleichsweise weniger Weisungsbefugnis, da einerseits die 
wichtigsten Aktiven, nämlich die Anwältinnen und An-
wälte mitsamt ihren Erfahrungen und Kundenbeziehun-
gen, jeden Abend das Unternehmen verlassen, und an-
dererseits, weil sie als Primae und Primi inter Pares ohne 
Zustimmung der Partnerschaft kaum frei agieren können.

Gerade aber weil PSF und Anwaltsunternehmen auf-
grund diverser Unterschiede nur bedingt mit Industrie- 
und anderen Dienstleistungsunternehmen vergleichbar 
sind, können sich Managing Partnerinnen und Managing 
Partner nicht oder nur bedingt auf die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen Literatur ver-
lassen. Die Dissertation schafft Abhilfe mit einem ersten 
wissenschaftlichen Beitrag zur Erforschung der Funktion 
von Managing Partnerinnen und Managing Partnern von 
Anwaltsunternehmen im DACH-Raum.

II.	 Methode

Die Ergebnisse dieser Studie basieren einerseits auf einer 
Analyse einschlägiger Literatur sowohl aus der klassi-
schen Management-Forschung als auch aus dem PSF- und 
Anwaltskanzlei-Umfeld. Zusätzlich konnten andererseits 
neue Erkenntnisse aus einer qualitativen Interviewstudie 
mit Kanzleiberaterinnen, Kanzleiberatern, COOs und 
insbesondere Managing Partnerinnen und Managing 
Partnern gewonnen werden.

Als Kriterien für die Anwaltsunternehmen, deren 
Managing Partnerinnen und Managing Partner befragt 
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wurden, wurde zum einen festgehalten, dass es sich um 
Anwaltsunternehmen handeln muss, die mehrheitlich im 
DACH-Raum tätig sind. Zum anderen mussten sie das 
Kriterium erfüllen, mindestens 70 Anwältinnen und An-
wälte zu beschäftigen.

Im Anschluss an die Eruierung der Population wurden 
die Managing Partnerinnen und Managing Partner der 
47 Anwaltsunternehmen im DACH-Raum angeschrie-
ben, welche die obigen Kriterien erfüllten. Vertreterinnen 
und Vertreter von 35 Anwaltsunternehmen (36 Managing 
Partner sowie drei COOs) stellten sich für ein Interview 
zur Verfügung. Die Interviews wurden mit Ausnahme 
weniger Fälle, in denen die Interviewees einer Aufnahme 
nicht zustimmten, aufgezeichnet und transkribiert. Die 
Transkripte wurden codiert und im Anschluss analysiert 
und ausgewertet.

III.	 Aufgaben und Rollen von Managing 
Partnerinnen und Managing Partnern

In einem 2008 im Branchenmagazin JUVE erschiene-
nen Artikel wurden Managing Partner grosser deutscher 
Anwaltsunternehmen vorgestellt und als «Prügelknaben» 
porträtiert. Sie müssten einstecken können, es hagle Kri-
tik von allen Seiten, den Job anzunehmen grenze an po-
litischen Selbstmord. Der Artikel war ein Novum und 
erlaubte erste Einblicke in die Welt von Managing Part-
nerinnen und Managing Partnern von Anwaltsunterneh-
men in Deutschland. Dieser Artikel war nach Ansicht des 
Verfassers der vorliegenden Studie jedoch zu wenig de-
tailliert, um die ganze Arbeit, die Managing Partnerinnen 
und Managing Partner leisten, abbilden zu können. Diese 
Untersuchung schaffte dem Abhilfe.

A.	 Rollen in der Literatur

Die Literatur zum Thema Management von PSF und 
insbesondere Anwaltsunternehmen ist bescheiden. Die 
wenigen Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und 
Praxis, die sich bisher mit der Thematik befasst haben, 
zeichnen das Bild einer «eierlegenden Wollmilchsau». 
Managing Partnerinnen und Managing Partner sind für 
ein derart breites Spektrum an Aufgaben zuständig, dass 
Rizor, selbst ehemaliger Senior Partner einer deutschen 
Grosskanzlei, versucht hat, die Aufgaben anhand von 
zwölf Rollen zu umschreiben, die eine Managing Partne-
rin oder ein Managing Partner auszufüllen habe. Diese 
galten als Hauptausgangspunkt für die vorliegende Un-
tersuchung.

B.	 Die Managing-Partner-Rollen dieser 
Untersuchung

Die vorliegend durchgeführte Interviewstudie hat erge-
ben, dass die Tätigkeiten noch vielfältiger sind als in der 
Literatur bisher beschrieben. Um diese Vielfalt aufzufan-
gen und verarbeiten zu können, wurden die Aufgaben 
zu Rollen, ähnlich wie bei Rizor, zusammengefasst. Die 
Auswertung hat ergeben, dass Managing Partnerinnen 
und Managing Partner von Anwaltsunternehmen der 
DACH-Region insgesamt 16 Rollen einnehmen, näm-
lich: Administrator (insb. Leitung des Backoffice), Re-
präsentant (Gesicht des Anwaltsunternehmens, Kontakt 
zu befreundeten Kanzleien im Ausland, Kontaktpflege), 
Entscheider (Alltagsentscheide, insb. wo keine klaren 
Kompetenzregelungen vorhanden sind, Präzedenzfälle), 
Stratege (Strategiebildung und Durchsetzung derselben), 
Bindeglied (Knotenpunkt zwischen Praxis- und Indust-
riegruppen, Standorten und einzelnen Fraktionen und 
Partnern sowie der gesamten Kanzlei, Förderung der 
Unternehmenskultur), Sitzungsleiter (Agenda-Setting, 
Leitung und Koordination von Partnerversammlun-
gen und anderen wichtigen Komitees), Exekutivorgan 
(Durchsetzung der Beschlüsse, Förderung der Corporate 
Identity, Einhaltung der Directives), Kümmerer (Umgang 
mit Beschwerden aller Art und Stimmungsbarometer), 
Vorbereiter (Planung von Sitzungen sowie Prüfung von 
Alternativen zu streitigen Agendapunkten), Überblicker 
(Zentrum aller Informationsflüsse, Steuerung derselben), 
Finanzchef (Überblick über die Unternehmensfinan-
zen, Sicherung der Liquidität), Performancekontrolleur 
(Feststellung von und Lösungsfindung bei Underperfor-
mance), Motivator (Motivieren des gesamten Teams, Si-
cherung und Stärkung der Zusammenarbeit), Schlichter 
(Schlichtung zwischen Partnern und Verhinderung von 
Konflikten, Interessenabwägung im Sinne der Kanzlei), 
Ernenner (Bildung von Komitees und Ernennen der Mit-
glieder, führende Rolle im Partnerwerdungs- und Akqui-
sitionsprozess) und Kommunikator (Informationsfluss 
an Partner und Angestellte, Sichtbarkeit des eigenen Tuns 
sowie der Support-Mitarbeitenden). 

IV.	 Managing-Partner-Typen

Bereits in den 1960er- resp. 1970er-Jahren haben Stu-
art resp. Mintzberg die Rollen von Managerinnen und 
Managern in verschiedenen Industrien und Branchen 
studiert und analysiert. Stuart kam dabei zu folgendem 
Schluss: «These variations were so great that it is mislea-
ding to talk, as much of the management literature does, 
about the managerial job, or about how the average ma-
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nager spends his time.» Sie gruppierte deshalb die von ihr 
untersuchten Managerinnen und Manager in fünf ver-
schiedene Typen. Mintzberg tat es ihr einige Jahre spä-
ter bei seiner eigenen Untersuchung gleich und definierte 
für seine Untersuchung acht spezifische Manager-Typen.

Auch Managing Partnerinnen und Managing Partner 
üben derart vielfältige Funktionen aus, dass es irrefüh-
rend wäre, die Managing-Partner-Funktion universell zu 
beschreiben, wie es in der Literatur bis auf wenige Aus-
nahmen (Bosman; Heussen; Hartung) häufig der Fall 
ist.

A.	 Differenzierungsfaktoren

Bevor auf die einzelnen Typen eingegangen werden kann, 
müssen die verschiedenen Faktoren dargelegt werden, die 
zu deren Einordnung führten. Als wichtigster Faktor und 
Ausgangspunkt wurde die Positionierung innerhalb der 
Governance und die damit verbundenen Aufgaben der 
Managing Partnerin oder des Managing Partners defi-
niert. Im Anschluss wurden weitere Faktoren herbeige-
zogen, wie der Anteil der Zeit, der für Managementtätig-
keiten aufgewendet wird, wie lange eine Amtszeit dauert 
und wie viele Amtsperioden möglich sind (sofern eine 
Begrenzung besteht), die Vergütungsstruktur sowie wei-
tere Faktoren, die sich im Laufe der Analyse herauskris-
tallisierten.

B.	 Die sechs Managing-Partner-Typen dieser 
Untersuchung

Die Auswertung der Interviews mit den 36 Managing 
Partnerinnen und Managing Partnern, die sich für ein 
Interview zur Verfügung gestellt haben, erlaubten die De-
finition von sechs Managing-Partner-Typen sowie eine 
Zuordnung der einzelnen Managing Partnerinnen und 
Managing Partner zu einem dieser Typen. Die sechs Ty-
pen sind: Bundesrätin oder Bundesrat (Vorsteher eines 
Backoffice-Bereichs, Mitglied des Management Boards, 
Fokus auf Gleichberechtigung unter den Managementver-
antwortlichen), Stabschefin oder Stabschef (starker Fokus 
auf das Management des Backoffice, berichtet regelmässig 
an ein ihm vorstehendes Management Board), (nicht-ex-
ekutive/r) Verwaltungsrätin oder Verwaltungsrat (Mana-
ging Partnerin / Managing Partner ist mehrheitlich strate-
gisch tätig, Fokus auf Komiteearbeit, Backoffice wird von 
COO geleitet), Integratorin oder Integrator (Managing 
Partner erfüllt insb. eine Schnittstellenfunktion zwischen 
einer Vielzahl von Komitees und leitet Partnerversamm-
lungen; häufig in Anwaltsunternehmen mit einer sehr 
dezentralen Governance-Struktur), Galionsfigur (häufig 
ein Rainmaker oder Partnerin/Partner mit hohem Anse-

hen; Managing-Partner-Tätigkeit beschränkt sich häufig 
auf Sitzungsleitung, Repräsentation und Akquise grosser 
Mandate) und Patronne oder Patron (Managing Part-
nerin/Managing Partner ist involviert in allen wichtigen 
Komitees, leitet bzw. überwacht das Backoffice und ist 
gleichzeitig das Gesicht der Kanzlei).

V.	 Anforderungen an Managing 
Partnerinnen und Managing Partner

Richard hat mit seiner «Herding Cats»-Studie aufge-
zeigt, dass sich Anwältinnen und Anwälte bezüglich ver-
schiedener Charaktereigenschaften von der Gesamtbe-
völkerung unterscheiden. Dabei hat er herausgefunden, 
dass Anwältinnen und Anwälte im Durchschnitt weitaus 
skeptischer sind als die Gesamtbevölkerung, ein höheres 
Autonomiebedürfnis haben, eher zu Ungeduld neigen, 
nicht besonders resilient sind und weniger das Bedürfnis 
verspüren, mit anderen Leuten zu interagieren oder in 
Kontakt zu treten. Doch welche Eigenschaften muss eine 
Führungsperson aufweisen, damit sie eine Gruppe von 
Anwältinnen und Anwälten mit ihren speziellen Eigen-
schaften erfolgreich führen kann?

A.	 Eigenschaften erfolgreicher Führungskräfte

In der betriebswirtschaftlichen Literatur finden einschlä-
gige Eigenschaften wiederholt Erwähnung  – darunter 
sind insbesondere Charakterzüge wie Selbstbewusstsein, 
Selbstvertrauen, Empathie und Bescheidenheit, die Fä-
higkeit, das grosse Ganze zu sehen, vorausschauend zu 
sein oder  – immer mehr  – sogenannte Soft Skills wie 
Kommunikationsfähigkeit zu besitzen und gut im Bilden 
von Netzwerken oder Schaffen von Kompromissen zu 
sein. Interessanterweise wird in der betriebswirtschaftli-
chen Literatur kaum auf den bisherigen Leistungsausweis 
eingegangen – ein Punkt, der in der PSF- und Kanzleilite-
ratur sehr viel Beachtung findet.

B.	 Anforderungen im PSF- und Kanzleikontext

Die Antworten der Interviewees wichen teilweise stark 
von den Ergebnissen der Analyse betriebswissenschaftli-
cher Literatur ab. So sehen sie Resilienz als eine der wich-
tigsten Eigenschaften einer Managing Partnerin oder 
eines Managing Partners. Zudem sollen sie bescheiden 
sein und auf jeden Fall eigene Interessen hinter diejeni-
gen des Anwaltsunternehmens stellen. Sie müssen kom-
munikationsfähig und entscheidungsfreudig sein sowie 
Kompromisse herbeiführen können. Wie bereits im vor-
herigen Abschnitt angesprochen, lässt sich der grösste 
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Unterschied – und das konnte durch die Interviews be-
stätigt werden – zwischen den Anforderungen an Mana-
gerinnen und Manager im PSF-Kontext im Vergleich zu 
denjenigen in Industrie- oder anderen Dienstleistungsun-
ternehmen in der Forderung an einen Leistungsausweis 
ausmachen. Wenn dies auch nicht ausnahmslos der Fall 
war, waren die meisten Interviewees der Meinung, dass 
eine Managing Partnerin oder ein Managing Partner fi-
nanziell und umsatztechnisch zumindest ein gewisses 
Gewicht aufweisen müsse und sich in der Vergangenheit 
bereits in anderen Führungsrollen beweisen konnte.

VI.	 Zusammenfassung und Schlusswort

Ausgangspunkt dieser Dissertation war die Tatsache, dass 
das Management von Anwaltsunternehmen bisher kaum 
Berücksichtigung in der betriebswirtschaftlichen For-
schung gefunden hat und insbesondere die Funktion der 
Managing Partnerin oder des Managing Partners in An-
waltsunternehmen bisher nicht systematisch untersucht 
worden ist. Aufgrund der stetig wachsenden Anwaltsun-
ternehmen und ihrer wachsenden wirtschaftlichen Be-
deutung sollte deshalb mit dieser Dissertation eine Basis 
für weitergehende Forschung geschaffen werden. Die we-
sentlichen Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

	– Die Aufgaben von Managing Partnerinnen und Ma-
naging Partnern in Anwaltsunternehmen sind extrem 
vielfältig; sie lassen sich in 16 spezifische Kategorien 
einteilen, welche in dieser Arbeit als Rollen bezeichnet 
werden. Dabei wird nicht erwartet, dass jede Managing 
Partnerin oder jeder Managing Partner alle 16 Rollen 
gleichzeitig ausfüllt. Vielmehr können diese auch auf 
mehrere Personen verteilt werden.

	– Die einzelnen Managing Partnerinnen und Managing 
Partner unterscheiden sich stark in der Ausgestaltung 
ihrer jeweiligen Funktion, abhängig von der (gelebten) 
Governance-Struktur, der investierten Management-
zeit, ihrer Amtszeiten, der Art der Vergütung sowie 
weiterer Faktoren. Die Interviewstudie hat gezeigt, dass 
sich die befragten Managing Partnerinnen und Mana-
ging Partner in sechs Typen einteilen lassen. So ist ihre 
Funktion vergleichbar mit der eines Bundesrats, eines 
Stabschefs, eines (nicht-exekutiven) Verwaltungsrats, 
eines Integrators, einer Galionsfigur oder eines Patrons.

	– Abschliessend wurde untersucht, welche Anforde-
rungen an Managing Partnerinnen und Managing 
Partner gestellt werden. Unabhängig vom Mana-
ging-Partner-Typ müssen sie resilient sein, um in ihrer 
Doppelfunktion zu bestehen. Sie sollten kommunika-
tiv sein sowie einen guten Leistungsausweis in ihrem 

Fachgebiet bzw. ein wirtschaftliches Gewicht vorwei-
sen können. Zusätzlich ist es entscheidend, dass die 
Managing Partnerin oder der Managing Partner die 
Interessen des Anwaltsunternehmens vor die eigenen 
stellt und die Position nicht aus Gründen der Selbstbe-
reicherung anstrebt.

Die Forschung zur Führung von Anwaltsunternehmen 
steckt insbesondere in der DACH-Region noch in den 
Anfängen. Mit dieser Dissertation wurde erste Abhilfe 
geleistet. Um Anwaltsunternehmen und deren Funk-
tionsweise gänzlich zu verstehen und den zukünftigen 
Managerinnen und Managern dieser stetig wachsenden 
Unternehmen eine theoretische Grundlage für ihre Füh-
rung zu bieten, muss weitere Forschung betrieben wer-
den. Damit könnte zukünftigen Managing Partnerinnen 
und Managing Partnern auch ein Werkzeug in die Hand 
gegeben werden, um ihre Unternehmen erfolgreicher zu 
führen, denn, wie ein Managing Partner im Interview be-
tont hat: «Also eigentlich läge es ja nahe, dass Unterneh-
men dieser Grösse von Menschen geführt würden, die das 
gelernt haben.»




